
RiStBV: 19a Vernehmung des Verletzten als Zeuge

19a  Vernehmung des Verletzten als Zeuge 
 
(1) 1Ist erkennbar, dass mit der Vernehmung als Zeuge für den Verletzten eine erhebliche psychische 
Belastung verbunden sein kann, wird ihm bei der Vernehmung mit besonderer Einfühlung und Rücksicht zu 
begegnen sein; auf §§ 68a, 68b StPO wird hingewiesen. 2Ist eine mehrmalige Vernehmung nicht 
vermeidbar, werden die Vernehmungen des Verletzten im Sinne des Satzes 1 grundsätzlich von denselben 
Personen durchgeführt, es sei denn, dies ist nicht im Sinne einer geordneten Rechtspflege. 3Der nach § 
406g Absatz 3 StPO beigeordnete Prozessbegleiter hat bei der Vernehmung des Verletzten ein 
Anwesenheitsrecht. 4Einer Vertrauensperson nach § 406f Absatz 2 StPO sowie einem nicht beigeordneten 
psychosozialen Prozessbegleiter (§ 406g Absatz 4 Satz 1 StPO) ist die Anwesenheit zu gestatten, wenn der 
Untersuchungszweck nicht gefährdet wird.

(2) 1Die Vernehmung eines Zeugen soll nach Würdigung der dafür jeweils maßgeblichen Umstände in Bild 
und Ton aufgezeichnet werden und als richterliche Vernehmung erfolgen, wenn zu besorgen ist, dass der 
Zeuge in der Hauptverhandlung nicht vernommen werden kann und die Aufzeichnung zur Erforschung der 
Wahrheit erforderlich ist (§ 58a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 StPO). 2Dies wird insbesondere dann 
anzunehmen sein, wenn ein Zeuge im Ausland lebt, lebensgefährlich erkrankt, gebrechlich oder gefährdet 
ist oder zu besorgen ist, dass einem minderjährigen Zeugen die Teilnahme an der Hauptverhandlung aus 
berechtigter Sorge um dessen Wohl von dessen Erziehungsberechtigten nicht gewährt werden wird.

(3) 1Bei Verletzten von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184j StGB) muss unter 
den weiteren Voraussetzungen des § 58a Absatz 1 Satz 3 StPO eine richterliche Vernehmung erfolgen, die 
aufzuzeichnen ist. 2Eine vernehmungsersetzende Vorführung in der Hauptverhandlung ist unter den 
Voraussetzungen des § 255a Absatz 2 Satz 1 bis 3 StPO zulässig.

(4) 1Bei der richterlichen Vernehmung des Verletzten wirkt der Staatsanwalt durch Anregung und 
Antragstellung auf eine entsprechende Durchführung der Vernehmung hin. 2Er achtet insbesondere darauf, 
dass der Verletzte durch Fragen und Erklärungen des Beschuldigten und seines Verteidigers nicht größeren 
Belastungen ausgesetzt wird, als im Interesse der Wahrheitsfindung hingenommen werden muss.

(5) Eine mehrmalige Vernehmung des Verletzten vor der Hauptverhandlung kann für diesen zu einer 
erheblichen Belastung führen und ist deshalb nach Möglichkeit zu vermeiden.


